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Aktuelle Steuerinformationen 10/2016

Kanzleiexemplar © Deubner Verlag Köln
1.  Steuertermine November 2016

10.11. Umsatzsteuer*
Lohnsteuer*
Solidaritätszuschlag*
Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

15.11. Gewerbesteuer**
Grundsteuer**

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.11. bzw. 18.11.2016. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen
und Zahlungen per Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Oktober 2016; ** Vierteljahresrate an
die Gemeinde]

Quelle: -

Fundstelle:

Information für: -

zum Thema: -

2.  Elektronische Kassensysteme: Bundesregierung plant neue Maßnahmen gegen Manipulation

Vorsichtig geschätzt 5 Mrd. EUR Steuerausfälle hat der Fiskus jedes Jahr wegen manipulierter
Registrierkassen zu beklagen. Denn aufgrund der fortschreitenden Technisierung ist es heute
problemlos möglich, digitale Grundaufzeichnungen in elektronischen Kassen unerkannt zu löschen
oder zu verändern.

Als Gegenmaßnahme hat die Bundesregierung am 13.07.2016 den "Entwurf eines Gesetzes zum
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" auf den Weg gebracht. Ab 2020
sollen die folgenden Neuerungen auf die Nutzer und Hersteller zukommen:

1.  Um die nachträgliche Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen auszuschließen, sollen
sogenannte elektronische Aufzeichnungssysteme (dazu gehören auch elektronische
Registrierkassen) künftig durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung geschützt
werden. Die digitalen Grundaufzeichnungen müssen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht
und geordnet aufgezeichnet (Einzelaufzeichnungspflicht) und auf einem Speichermedium
gesichert und verfügbar gehalten werden. Die technischen Anforderungen an die elektronischen
Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr sollen in einer gesonderten
Rechtsverordnung detailliert geregelt werden. 

2.  Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Aufzeichnungen und Buchungen der

1



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Kasseneinnahmen und -ausgaben soll das Finanzamt künftig ohne vorherige Ankündigung eine
sogenannte Kassennachschau durchführen können. 

3.  Wird ein Kassensystem verwendet, das nicht den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht,
so kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 EUR verhängt werden. Diese Sanktion kann auch dann zum
Einsatz kommen, wenn die neue zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung für elektronische
Aufzeichnungssysteme fehlt.

Der Gesetzentwurf sieht übrigens Bestandsschutz für diejenigen Registrierkassen vor, die aufgrund
der Verlautbarung des Bundesfinanzministeriums vom 26.11.2010 (vgl. Ausgabe 08/16) angeschafft
oder aufgerüstet wurden, aber den nun geplanten technischen Anforderungen nicht genügen: Alle
nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 erworbenen Registrierkassen dürfen längstens bis zum
31.12.2022 weiter verwendet werden, sofern es technisch nicht möglich ist, sie nachzurüsten. Prüfen
Sie daher bitte rechtzeitig, ob Ihre Registrierkasse aufgerüstet werden kann. Stellt sich erst bei einer
Kassenprüfung heraus, dass das möglich gewesen wäre, gilt die Bestandsschutzregelung nicht.

Quelle: Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen,
Regierungsentwurf v. 13.07.2016

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: übrige Steuerarten

3.  Multinationale Unternehmen: Bundesregierung will gegen Gewinnkürzungen und
-verlagerungen vorgehen

Am 13.07.2016 hat die Bundesregierung ein gesetzliches Maßnahmenpaket gegen Gewinnkürzungen
und -verlagerungen auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs sollen der
Tendenz ein Ende setzen, dass multinationale Unternehmen im Vergleich zu vorwiegend national
tätigen Firmen die Unterschiede zwischen den Steuersystemen einzelner Länder ausnutzen und so
ihre Steuerlast auf ein Minimum senken.

Dazu soll sich die Zusammenarbeit der Finanzverwaltungen in den Staaten verbessern, in denen die
Konzerne tätig sind. Letztere sollen zu diesem Zweck ab 2017 einen Überblick über ihre weltweiten
wirtschaftlichen Aktivitäten sowie ihre Steuerzahlungen an die Finanzverwaltungen übermitteln.

Ferner will der Gesetzgeber einige Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH), die für Steuerpflichtige
günstig sind, ab 2017 für nicht anwendbar erklären - unter anderem die folgenden:

1.  Im Jahr 2014 hatte der BFH entschieden, dass Gewinnausschüttungen aus verbundenen
Unternehmen (sog. Organschaftsfälle) nicht nur eine 95%-ige, sondern eine komplette
Freistellung von der Gewerbesteuer genießen. Durch eine neue Regelung im
Gewerbesteuergesetz soll diese Verbesserung künftig rückgängig gemacht werden. 

2.  Um die Nichtbesteuerung bestimmter Einkünfte von in Deutschland ansässigen
Steuerpflichtigen zu verhindern, machen die Doppelbesteuerungsabkommen die Freistellung
ausländischer Einkünfte davon abhängig, ob diese im anderen Staat besteuert werden. Diese
Regelung soll künftig auch dann gelten, wenn die Einkünfte im anderen Staat nur teilweise nicht
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besteuert werden. Dann soll die Besteuerung in dem Umfang erfolgen, in dem die Einkünfte im
anderen Staat nicht besteuert wurden.

Der Gesetzentwurf wird demnächst im Bundestag beraten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Quelle: Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen,
Regierungsentwurf v. 13.07.2016 
BFH, Urt. v. 17.12.2014 - I R 39/14 
BFH, Urt. v. 20.05.2015 - I R 68/14, I R 69/14

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de, www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: übrige Steuerarten

4.  Investmentfonds: Ab 2018 werden bestimmte Erträge schon auf Fondsebene besteuert

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Bundesrat dem Gesetz zur Reform der
Investmentbesteuerung zugestimmt. Damit können die Neuerungen ab 2018 ihre Wirkung entfalten.
Die umfangreichsten Änderungen gibt es bei der Besteuerung von Publikums-Investmentfonds, also
solchen Investmentfonds, die jedem Anleger offenstehen:

Bisher wurden die Erträge nicht auf der Ebene des Investmentfonds besteuert, sondern
ausschließlich beim Anleger. Das hatte unter anderem zur Folge, dass Sie als Anleger jedes Jahr
eine umfangreiche Steuerbescheinigung erhalten haben. 
Ab 2018 werden bestimmte Erträge - Dividenden und Immobilienerträge - bereits auf der Ebene
des Fonds besteuert. Bei allen anderen Ertragsarten (z.B. Zinsen, Gewinnen aus der
Veräußerung von Aktien und anderen Wertpapieren sowie Erträgen aus Termingeschäften)
bleibt es bei der Steuerfreiheit auf Fondsebene. 
Als Anleger müssen Sie die Ausschüttungen eines Publikums-Investmentfonds grundsätzlich in
voller Höhe versteuern. Da ein Teil der Erträge aber bereits auf Fondsebene versteuert worden
ist, werden die Erträge bei Ihnen teilweise freigestellt. Die Höhe der Freistellung hängt vom
Anlageschwerpunkt des Fonds ab. Konkret werden bei einer Kapitalanlage in Aktienfonds beim
Privatanleger 30 % der Erträge steuerfrei gestellt. Bei Immobilienfonds sind bei allen Anlegern
60 % (beim Investitionsschwerpunkt in Auslandsimmobilien 80 %) der Einkünfte steuerfrei. Die
Steuererhebung erfolgt - wie bisher - im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs. 
Sollte der Publikums-Investmentfonds keine oder nur geringe Ausschüttungen vornehmen, wird
künftig eine sogenannte Vorabpauschale beim Anleger besteuert. Dies soll verhindern, dass
Investmentfonds als Steuerstundungsmodelle genutzt werden. Die Pauschale kommt immer
dann zum Ansatz, wenn in einem Veranlagungszeitraum die Ausschüttungen des
Investmentfonds die Höhe einer risikolosen Marktverzinsung (sog. Basisertrag) nicht erreichen.
Die Berechnung der Vorabausschüttung ist sehr komplex: Sie hängt von einem Basiszins sowie
der Wertentwicklung der Fondsanteile ab. Wir erläutern Ihnen aber gerne, was im jeweiligen
Einzelfall zu beachten ist. 
Diese Änderungen wirken sich auch auf die jährliche Steuerbescheinigung aus, die Sie als
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Anleger erhalten. Diese soll künftig nur noch vier statt bisher bis zu 33 Angaben enthalten.

Das Gesetz sieht im Übrigen Ausnahmen von der Besteuerung vor, soweit bestimmte steuerbefreite
Anleger (insbesondere Kirchen und gemeinnützige Stiftungen) investiert haben oder die Anteile im
Rahmen von zertifizierten Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen gehalten werden.

Weitgehend unverändert geblieben sind dagegen die Besteuerungsregeln für 
Spezial-Investmentfonds.

Quelle: Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (InvStRefG) v. 19.07.2016

Fundstelle: BGBl I, 1730

Information für: Kapitalanleger

zum Thema: übrige Steuerarten

5.  Gleitende Generationennachfolge: Teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen ist
steuerneutral möglich

Wenn ein Betrieb auf die nächste Generation übergeht, streben alle Beteiligten in der Regel einen
möglichst steuerneutralen Übergang an. Eine gute Nachricht ist in diesem Zusammenhang ein neues
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH), nach dem bei der sogenannten gleitenden
Generationennachfolge die teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen steuerneutral möglich
ist und damit die Aufdeckung der stillen Reserven vermieden wird.

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Vater seinen Gesellschaftsanteil an einer Kommanditgesellschaft
(Mitunternehmeranteil) teilweise auf seinen Sohn übertragen. Der Senior behielt zunächst ein
Grundstück zurück, das aufgrund der Vermietung an die Gesellschaft zu seinem
Sonderbetriebsvermögen gehörte. Erst zwei Jahre später übertrug der Vater dieses Grundstück auf
eine neugegründete Grundstücksgesellschaft.

Das Finanzamt hatte die Schenkung des Teilmitunternehmeranteils zunächst einkommensteuerneutral
behandelt, wollte aber wegen der späteren Grundstücksübertragung rückwirkend alle stillen Reserven
des Teilmitunternehmeranteils besteuern.

Der BFH lehnte dies jedoch ab und erklärte, dass die spätere Übertragung zurückbehaltener
Wirtschaftsgüter des Sondervermögens der einmal gewährten sogenannten Buchwertprivilegierung
für die Schenkung des Teilmitunternehmeranteils nicht entgegensteht. Das Einkommensteuergesetz
sieht zwar eine Haltefrist für den Beschenkten vor, für den Schenker wird eine solche vom BFH aber
ausdrücklich verneint. Der Schenker muss in Bezug auf sein zurückbehaltenes Vermögen also keine
Haltefristen beachten.

Hinweis: Mit dieser Entscheidung wendet sich der BFH ausdrücklich gegen einen bestehenden
Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung - es steht somit Wort gegen Wort. Aufgrund der
gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung haben Betroffene gute Chancen, eine steuerneutrale
Übertragung über entsprechende Klagebemühungen zu erreichen.
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Quelle: BFH, Urt. v. 12.05.2016 - IV R 12/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

6.  Investitionsabzugsbetrag: Anschaffung kann auch im Sonderbetriebsvermögen getätigt werden

Im Einkommensteuergesetz ist nicht nur definiert, welche Einkommensbestandteile zu versteuern
sind. Auch Vergünstigungsmöglichkeiten sind darin geregelt. Als Unternehmer kennen Sie in diesem
Zusammenhang sicher den Begriff des Investitionsabzugsbetrags. Dieser ermöglicht es Ihnen, bereits vor
einer anstehenden Investition in ein (bewegliches) Wirtschaftsgut das Einkommen Ihres Unternehmens
steuerlich zu mindern, indem Sie quasi Abschreibungen vorverlagern.

Damit Sie den Abzugsbetrag in Anspruch nehmen können, müssen Sie dem Finanzamt gegenüber die
voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Investition ankündigen, die Sie
innerhalb der nächsten drei Jahre tätigen wollen. 40 % der geschätzten Kosten (höchstens 200.000 EUR)
können Sie im Jahr der Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags von den Einkünften des
Unternehmens abziehen. Entsprechend vermindert sich die Steuerlast in diesem Jahr. Diese Vergünstigung
steht Unternehmen, die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, allerdings nur dann zu,
wenn ihr Betriebsvermögen höchstens 235.000 EUR beträgt.

Wie das Finanzgericht Baden-Württemberg kürzlich klargestellt hat, gilt dies für das gesamte
Betriebsvermögen - also für das Gesamthandsvermögen der Gesellschaft und das Sonderbetriebsvermögen
der Gesellschafter. Das Finanzamt hatte die steuerliche Vergünstigung im Streitfall abgelehnt, da die
Anschaffung im Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters stattfand, obwohl der Antrag auf den
Investitionsabzugsbetrag für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (also auf Ebene des
Gesamthandsvermögens) gestellt worden war. Bei Personengesellschaften gilt der
Investitionsabzugsbetrag jedoch für den gesamten Betrieb und nicht nur für den Gesellschafter.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof (BFH) wird sich ebenfalls mit diesem Urteil auseinandersetzen, da
das Finanzamt Revision eingelegt hat. Wie das abschließende Urteil ausfällt, ist daher noch offen;
Rechtssicherheit ist derzeit nicht gegeben. Der Ausgang ist spannend, denn je nach dem Verständnis des
BFH könnte sich ein neuer Gestaltungsspielraum für Sie eröffnen. Wir informieren Sie gegebenenfalls 
wieder.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 11.03.2016 - 9 K 2928/13, Rev. (BFH: IV R 
21/16)

Fundstelle: www.justizportal-bw.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer
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7.  Beteiligung an Genossenschaft: Teilwertabschreibung ist nur beschränkt abzugsfähig

Für Unternehmer ist es mitunter von Vorteil, Beteiligungen an Unternehmen von Kunden oder
Lieferanten zu halten. Dadurch drückt man nicht nur eine gewisse Verbundenheit aus, sondern kann
möglicherweise auch günstigere Konditionen vereinbaren. Das Finanzamt assoziiert eine Beteiligung aber
immer auch mit dem unternehmerischen Wunsch, Einnahmen zu erzielen: entweder durch Ausschüttungen
oder durch einen späteren Verkauf der Beteiligung. Und die Unterstellung dieses Wunsches reicht schon
aus, um mit der Beteiligung zusammenhängende Ausgaben nur zu 60 % bei der Einkommensteuer
berücksichtigen zu können. Korrespondierend dazu werden die entsprechenden Einnahmen zu 40 %
steuerfrei behandelt (Teileinkünfteverfahren).

Dass diese Regelung bisweilen ungerecht wirkt, wurde kürzlich am Fall eines Milchbauern aus
Baden-Württemberg erkennbar. Dieser war an einer Genossenschaft beteiligt, um seine Milch zu
verkaufen - ohne die Mitgliedschaft hätte er sich andere Absatzkanäle suchen müssen. Eine
Tochtergesellschaft der Genossenschaft wurde insolvent, so dass der Bauer einen Teil des Werts seiner
Beteiligung als Aufwand abschreiben wollte. Diese Teilwertabschreibung berücksichtigte das Finanzamt
jedoch nur zu 60 %.

Der Milchbauer sah sich ungerecht behandelt, da er einerseits seine Erlöse aus den Milchverkäufen
immer zu 100 % versteuern muss und da er andererseits nie Ausschüttungen aus der Mitgliedschaft
erhalten und auch nie Einnahmen durch die Beteiligung erwartet hatte.

Doch das Finanzgericht Baden-Württemberg konnte seiner Klage nicht stattgeben. Denn 2010 ist die
Regelung zum beschränkten Abzug von Betriebsausgaben verschärft worden. Demnach setzt die
Abzugsbeschränkung des Teileinkünfteverfahrens für Zeiträume, die nach dem Jahr 2010 beginnen, nicht
mehr voraus, dass durch die Beteiligung tatsächlich Einnahmen erzielt worden sind. Es reicht bereits aus,
dass eine Einnahmenerzielung beabsichtigt wird - und diese Absicht besteht bei Beteiligungen immer,
selbst wenn sie letztendlich "nur" irgendwann veräußert werden.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 27.04.2016 - 7 K 1221/14

Fundstelle: www.justizportal-bw.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

8.  Geschenke an Geschäftsfreunde: Wann Kalender mit Firmenlogo nicht als Betriebsausgaben
abziehbar sind

Eine gute geschäftliche Verbindung lebt nicht nur von stetigem Warenaustausch und
Zahlungsflüssen. Es ist auch üblich, sich hin und wieder gegenseitig zu beschenken. Sei es mit einer
Flasche Wein und einer Dankeskarte zu Weihnachten oder einfach mit einem typischen Produkt aus
eigener Herstellung. Auch Kalender finden alle Jahre wieder neue Besitzer. Dumm nur, wenn das
Finanzamt hierbei allzu genau auf die Details schaut.
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Bevor Sie sich Gedanken über die nächsten Weihnachtspräsente machen, sollten Sie daher das
folgende Urteil im Zusammenhang mit dem Verschenken von Kalendern kennenlernen. In einem Streitfall
vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) ging es nämlich um Kalender, die der verschenkende
Unternehmer nicht einmal als Geschenke betrachtete, sondern als Werbeträger (das Firmenlogo und das
mutmaßlich eigene Gebäude waren darauf abgedruckt).

Doch aufgrund der Hochwertigkeit und der eigenen Herstellung kam am Ende ein Preis von 10,69
EUR pro Kalender heraus. Die Grenze für Geschenke an Geschäftsfreunde, die als Betriebsausgaben
abziehbar sind, liegt jedoch bei 10 EUR. Sind die Präsente mehr als 10 EUR und weniger als 35 EUR
(brutto bei Kleinunternehmern und netto bei allen anderen) pro Jahr und Empfänger wert, müssen sie in
der Buchführung abgegrenzt und die Beschenkten separat aufgeführt werden, um die Kosten als
Betriebsausgaben abziehen zu können. Bei Missachtung dieser Aufzeichnungspflicht oder bei einem Wert
von über 35 EUR können die Betriebsausgaben im Zusammenhang mit den Geschenken gar nicht
berücksichtigt werden.

Doppeltes Pech für das klagende Unternehmen:

Einerseits handelte es sich bei den Kalendern nach Auffassung des FG durchaus um Geschenke.
Denn das Unternehmen und das Finanzamt hatten sich zuvor bereits auf eine Wertung als
Geschenk verständigt. 
Andererseits konnte das Unternehmen aufgrund seines internen Controllingsystems zwar eine
einzelne Verfolgbarkeit der Kalender sicherstellen und nachweisen. Das jedoch ist nicht
ausreichend, um die Aufzeichnungspflicht zu erfüllen. Einzig eine Abgrenzung in der
steuerlichen Buchführung genügt den gesetzlichen Anforderungen.

Die Klage hatte daher keinen Erfolg.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 12.04.2016 - 6 K 2005/11, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justizportal-bw.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Einkommensteuer

9.  Irrtümliche Lohnzahlungen: Gesellschafter-Geschäftsführer muss Beträge (zunächst) 
versteuern

Nach der langjährigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) müssen auch versehentliche
Überweisungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer als Arbeitslohn versteuert werden. In einem
neuen Urteil hat der BFH diesen Rechtsgrundsatz erneut bekräftigt und sich zudem der Frage
gewidmet, wie eine spätere Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge durch den Arbeitnehmer
steuerlich zu behandeln ist.

Im vorliegenden Fall hatte ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer in den Jahren 2008 bis
2010 zu hohe Tantiemen und Urlaubsgelder von seiner GmbH ausgezahlt bekommen (keine
verdeckten Gewinnausschüttungen). Das Finanzamt hatte die Überzahlungen im Zuge einer
Außenprüfung im Jahr 2011 aufgedeckt, so dass die GmbH die Beträge zurückforderte.
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Vor dem BFH wollte der Geschäftsführer erreichen, dass das Finanzamt seine versteuerten
Arbeitslöhne in den Einkommensteuerbescheiden 2008 bis 2010 um die zu viel gezahlten Beträge kürzt.
Das Gericht urteilte jedoch, dass die Arbeitslöhne in diesen Jahren korrekt angesetzt worden waren, weil
auch unrichtig ermittelte und überhöht gezahlte Lohnbeträge zunächst versteuert werden müssen. Die zu
viel gezahlten Lohnbeträge dürfen vom Geschäftsführer erst im Jahr der Rückzahlung - vorliegend in 2011
- einkünftemindernd berücksichtigt werden, denn es gilt das sogenannte Abflussprinzip, nach dem
Ausgaben in dem Kalenderjahr abzusetzen sind, in dem sie geleistet worden sind.

Hinweis: Das Gericht wies darauf hin, dass der Abfluss einer Arbeitslohnrückzahlung auch bei
beherrschenden Gesellschaftern erst im Zeitpunkt der Leistung und nicht bereits im Zeitpunkt der
Fälligkeit der Rückforderung anzunehmen ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 14.04.2016 - VI R 13/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

10.  Betriebsausflüge: Wann der Fiskus den 110-EUR-Freibetrag gewährt

Betriebsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern oder Jubiläen werden steuerlich
begünstigt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Damit der Fiskus mitspielt, muss die
Veranstaltung in der Regel allen Mitarbeitern des Unternehmens oder des Betriebsteils offenstehen -
elitäre Feste, bei denen nur bestimmte Gruppen bevorzugt werden, sind nicht begünstigt. Ausnahmsweise
erkennt der Fiskus aber auch einen fest umrissenen Teilnehmerkreis an, wenn sich die Abgrenzung aus
betriebsstrukturellen Konstellationen ergibt (z.B. Feier einer Abteilung, Pensionärstreffen).

Wird eine Betriebsveranstaltung steuerlich anerkannt, dürfen die Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer anlässlich dieses Events mit maximal 110 EUR je Veranstaltung und Arbeitnehmer
steuer- und sozialabgabenfrei belassen werden; dies gilt für maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro
Jahr. Da es sich um einen Freibetrag handelt, müssen nur die darüber hinausgehenden Zuwendungen
versteuert bzw. verbeitragt werden.

Hinweis: Bis einschließlich 2014 war die 110-EUR-Schwelle noch als Freigrenze ausgestaltet, so
dass eine Überschreitung um einen einzigen Cent dazu führte, dass die gesamten Zuwendungen als
Arbeitslohn versteuert werden mussten.

Zur Berechnung der Arbeitgeberzuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung müssen
zunächst sämtliche Kosten der Feier zusammengerechnet werden. Hierzu gehören nicht nur die
"unmittelbar konsumierbaren" Kostenpositionen für Speisen und Getränke, sondern auch die Kosten für
den äußeren Rahmen der Veranstaltung (z.B. Kosten für Bus- oder Schifffahrt, Raummiete). Nimmt ein
Arbeitnehmer eine Begleitperson mit zu einer Betriebsveranstaltung, müssen ihm deren anteilige Kosten
steuerlich zugerechnet werden.
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Beispiel: Ein Arbeitgeber zahlt für einen Betriebsausflug insgesamt 10.000 EUR. Es nehmen 75
Arbeitnehmer an der Veranstaltung teil, von ihnen bringen 25 eine Begleitperson mit, so dass insgesamt
100 Personen teilnehmen. Die Gesamtkosten müssen zunächst auf 100 Personen verteilt werden, so dass
sich ein geldwerter Vorteil von 100 EUR pro Kopf ergibt. Die Arbeitnehmer ohne Begleitperson liegen
somit unterhalb des 110-EUR-Freibetrags, so dass bei ihnen durch die Feier keine Steuerlast entsteht. Den
Arbeitnehmern mit Begleitperson müssen Vorteile von jeweils 200 EUR zugerechnet werden, so dass sie
nach Abzug des Freibetrags 90 EUR versteuern müssen.

Quelle: Steuerberaterkammer Niedersachsen, Meldung v. 14.07.2016

Fundstelle: www.stbk-niedersachsen.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

11.  40-jähriges Dienstjubiläum: Arbeitnehmer kann Kosten der Feier absetzen

Dass auch Finanzbeamte mitunter gegen ihren Einkommensteuerbescheid klagen, hat nun ein
Staatsdiener aus Niedersachsen bewiesen, dem die Kosten für sein 40-jähriges Dienstjubiläum vom Fiskus
zunächst aberkannt worden waren. Für die Feier an einem Montagmittag hatte er alle Beschäftigten seines
Finanzamts in den Sozialraum der Behörde eingeladen; für Häppchen, Sekt und Wein waren Kosten von
834 EUR angefallen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte diese Aufwendungen als Werbungskosten an. Ob eine Feier
beruflich veranlasst und damit abziehbar ist, muss nach Gerichtsmeinung anhand folgender
Fragestellungen überprüft werden:

Was war der Anlass der Feier? 
Wer trat als Gastgeber auf? 
Wer bestimmte die Gästeliste? 
Welcher Personenkreis wurde eingeladen? 
Wann und wo fand die Feier statt? 
Waren die Kosten der Feier üblich?

Lädt ein Jubilar seine Arbeitskollegen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten betrieblichen
Einheit (z.B. Abteilung) oder wegen ihrer Funktion (z.B. alle Auszubildenden) zu seiner Feier ein,
spricht dies für eine berufliche Veranlassung der Kosten, weil die Einladungen dann nach abstrakten
berufsbezogenen Kriterien ausgesprochen wurden. Werden hingegen nur einzelne ausgewählte
Kollegen eingeladen, spricht dies eher für eine private Mitveranlassung der Kosten (= Einladung
persönlicher Weggefährten).

Im vorliegenden Fall stufte der BFH die Kosten der Jubiläumsfeier als (nahezu) ausschließlich
beruflich veranlasst ein. Hierfür sprach, dass Dienstjubiläen berufsbezogene Ereignisse sind und der
klagende Finanzbeamte uneingeschränkt alle Amtsangehörigen zu seiner Feier eingeladen hatte.
Gegen den privaten Charakter der Veranstaltung sprach, dass die Kosten moderat ausgefallen waren
und die Veranstaltung im Finanzamt und teilweise während der Dienstzeit stattgefunden hatte.
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Hinweis: Wer seine Jubiläumsfeier in einem berufsbezogenen üblichen Rahmen stattfinden lässt, hat
also gute Chancen auf einen Kostenabzug. Die steuerliche Anerkennung hat allerdings ihre Grenzen: In
einem anderslautenden Urteil hat der BFH vor Jahren entschieden, dass kein Werbungskostenabzug
eröffnet ist, wenn ein Jubilar in gehobener beruflicher Position einen Empfang mit 250 geladenen
Personen des öffentlichen Lebens veranstaltet, um seinen Repräsentationspflichten nachzukommen.

Quelle: BFH, Urt. v. 20.01.2016 - VI R 24/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

12.  Erholungsbeihilfe: Arbeitgeber kann Urlaub des Arbeitnehmers steuergünstig bezuschussen

Wollen Arbeitgeber die Urlaubskasse ihrer Arbeitnehmer aufbessern, können sie ihnen pauschal
besteuerte Erholungsbeihilfen zahlen. Das Einkommensteuergesetz begünstigt Zahlungen bis zu 156 EUR
pro Jahr und Arbeitnehmer. Für Ehe- bzw. Lebenspartner dürfen nochmal maximal 104 EUR pro Jahr und
für jedes Kind 52 EUR pro Jahr gezahlt werden. Hält der Arbeitgeber diese Grenzen ein, kann er die
Lohnsteuer auf die Erholungsbeihilfe pauschal mit 25 % einbehalten. Der Arbeitnehmer muss auf den
Zuschuss dann weder Steuern noch Sozialabgaben zahlen.

Hinweis: Überschreitet der Arbeitgeber die Höchstgrenzen aber nur um einen Euro, kann die
Erholungsbeihilfe nicht mehr pauschal versteuert werden. In diesem Fall entstehen für den Arbeitnehmer
Steuern und Sozialabgaben.

Unerheblich für die Anwendung der Lohnsteuerpauschalierung ist, ob mit dem Zuschuss der
Strandurlaub am Meer, die Wandertour in den Bergen oder der Besuch im Freizeitpark finanziert wird.
Wichtig ist nur, dass der Arbeitnehmer die Beihilfe tatsächlich für Erholungszwecke genutzt hat und die
Zahlung in einem zeitlichen Zusammenhang zum Urlaub (maximal drei Monate davor oder danach)
geflossen ist.

Damit das Finanzamt die Lohnsteuerpauschalierung anerkennt, muss der Arbeitnehmer seinem
Arbeitgeber nachweisen, dass er das Geld  für Erholungszwecke ausgegeben hat. Wer seinen Urlaub zu
Hause verbracht hat, kann beispielsweise die Quittungen über Freizeitpark- oder Schwimmbadbesuche
beim Arbeitgeber einreichen. Ist der Arbeitnehmer verreist, sollte er seinem Arbeitgeber die Rechnung des
Reiseveranstalters oder Hotels einreichen. Mit diesen Nachweisen kann der Arbeitgeber die
Erholungsbeihilfe sogar nachträglich pauschalbesteuert auszahlen.

Quelle: VLH, Pressemitteilung v. 01.08.2016

Fundstelle: www.vlh.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer
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13.  Fahrgemeinschaften: Jedes Mitglied kann Entfernungspauschale abziehen

Die steigenden Immobilienpreise in den Ballungszentren verdrängen immer mehr Arbeitnehmer in
das Umland, so dass sie täglich weite Fahrtstrecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Wer sich einer
Fahrgemeinschaft anschließt, profitiert gleich doppelt: Er spart nicht nur Benzinkosten, sondern kann
obendrein noch die Entfernungspauschale als Werbungskosten absetzen. Für den Kostenabzug ist nach
dem Einkommensteuergesetz unerheblich, ob der Arbeitnehmer selbst fährt oder sich im Auto eines
anderen mitnehmen lässt. Jeder Teilnehmer einer Fahrgemeinschaft kann daher seine Entfernungsstrecke
zur Arbeit mit 0,30 EUR pro Kilometer in der Einkommensteuererklärung abrechnen. Umwegfahrten zum
Einsammeln von Mitfahrern dürfen allerdings nicht zusätzlich abgesetzt werden.

Ob man Fahrer oder Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft ist, spielt lediglich für den jährlich
absetzbaren Maximalbetrag eine Rolle: Für Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer sich von einer
Fahrgemeinschaft mitnehmen lässt, ist der Werbungskostenabzug auf maximal 4.500 EUR pro Jahr
gedeckelt. Für Arbeitstage, an denen er selbst das Steuer in die Hand nimmt, gilt keine Höchstgrenze, so
dass diese Fahrten unbegrenzt absetzbar sind.

Pro Arbeitstag ist die Entfernungspauschale immer nur für eine Fahrt abziehbar; bei einer
Fünf-Tage-Woche eines Arbeitnehmers akzeptiert das Finanzamt in der Regel 220 bis 230 Fahrten pro 
Jahr.

Wer seine Pendelfahrten in der Einkommensteuererklärung geltend macht, sollte beachten, dass er
nicht zwingend die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte erklären muss.
Auch eine längere Fahrtstrecke wird vom Fiskus anerkannt, wenn der Arbeitnehmer nachweisen kann,
dass diese Strecke offensichtlich verkehrsgünstiger ist und regelmäßig genutzt wurde.

Hinweis: Wer statt der kürzesten Straßenverbindung eine längere Strecke zur Arbeit fährt, sollte für
den steuerlichen Kostenabzug eine gute Beweisvorsorge treffen. So empfiehlt es sich, beispielsweise
Zeitungsartikel, Ausdrucke aus Routenplanern und Staumeldungen aufzubewahren, aus denen sich ergibt,
dass auf der kürzesten Straßenverbindung regelmäßig Verkehrschaos herrschte.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Steuertipp v. 26.07.2016

Fundstelle: www.lohi.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

14.  Entfernungspauschale: Betriebliche Bildungseinrichtung ist regelmäßige Arbeitsstätte

Schon mehr als zwei Jahre ist es her, dass das Reisekostenrecht geändert worden ist - und noch
immer werden Urteile zu den alten Regelungen gefällt. In zweierlei Hinsicht kann das für Sie auch heute
noch interessant sein: Entweder Sie können noch eine Änderung für die Vergangenheit erreichen oder die
Rechtsprechung wirkt sich auch auf das aktuelle Reisekostenrecht aus.
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Eine "regelmäßige Arbeitsstätte" gibt es beispielsweise nicht mehr - heutzutage spricht das Gesetz
(und das Finanzamt) stattdessen von der "ersten Tätigkeitsstätte". Und Fahrtkosten zwischen dem
Wohnort und der ersten Tätigkeitsstätte sind nur mit der sogenannten Entfernungspauschale von 0,30 EUR
je Entfernungskilometer (einfache Strecke) als Werbungskosten von der Einkommensteuer abziehbar.

Das ist allerdings nicht immer nachteilig zu sehen. Es kann beispielsweise dann von Vorteil sein,
wenn die Bahn als Verkehrsmittel genutzt wird und die tatsächlichen Kosten hierfür wesentlich niedriger
sind als die Entfernungspauschale. Würde man in einem solchen Fall eine Auswärtstätigkeit annehmen
und die tatsächlichen Kosten ansetzen, müsste man als Arbeitnehmer höhere Steuern zahlen. Das wäre
dann der Fall, wenn das Fahrtziel keine regelmäßige Arbeitsstätte (bzw. erste Tätigkeitsstätte) wäre.

Einen solchen Fall musste ein Bundeswehrsoldat ausfechten, der in Hamburg an der Universität der
Bundeswehr studierte. Das Finanzamt wollte "nur" seine tatsächlichen Kosten als Werbungskosten zum
Abzug zulassen, der Soldat favorisierte jedoch die für ihn günstigere Entfernungspauschale. Das
Finanzgericht Hamburg gab ihm letztendlich recht.

Denn der Soldat hatte gar keine Wahl: Der Studienort war seine regelmäßige Arbeitsstätte. Durch
sein mehr als vierjähriges Studium war er dauerhaft in einer betrieblichen Bildungsstätte eingesetzt.
Hierbei kam es auf das Wort "betrieblich" an. Die Universität gehörte nämlich seinem Arbeitgeber -
seinem Dienstherrn. Bei dem Besuch einer externen Bildungseinrichtung hätte es sich dagegen um eine
Auswärtstätigkeit handeln können.

Auch nach der neuen Rechtslage kann eine betriebliche Bildungseinrichtung grundsätzlich eine erste
Tätigkeitsstätte sein. In beiden Fällen - sowohl in der Vergangenheit als auch heute - ist dann zwingend
die Entfernungspauschale anzusetzen.

Quelle: FG Hamburg, Urt. v. 26.04.2016 - 2 K 160/14, rkr.

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Thema: Einkommensteuer

15.  Streit mit Handwerkern: Zivilprozesskosten sind nicht absetzbar

Pfusch am Bau ist keineswegs unüblich - mit diesem Argument hat der Bundesfinanzhof (BFH) es
kürzlich abgelehnt, die Kosten für einen Zivilprozess gegen ein Handwerksunternehmen als
außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen.

Im Urteilsfall hatte ein Privatmann ein Handwerksunternehmen mit der Verlegung von Parkett in
seinem Anwesen beauftragt. Die Handwerker hatten den Bodenbelag zunächst ohne Fuge direkt bis an die
bodentiefen Fenster verlegt. Als sich das Parkett im Sommer feuchtigkeitsbedingt ausdehnte, drückte es
die Fenster nach außen und beschädigte diese. Daraufhin kürzten die Handwerker das Parkett an den
Fensterfronten so stark, dass es im Randbereich nicht mehr den gesamten Boden bedeckte. Der
Privatmann musste das Parkett schließlich im Randbereich der Räume neu verlegen lassen. Nach einer
Rechnungskürzung entwickelte sich ein Rechtsstreit vor dem Amtsgericht, dessen Kosten der Privatmann
anteilig als außergewöhnliche Belastungen in seiner Einkommensteuererklärung geltend machte.
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Nachdem das Finanzgericht München die Kosten zunächst anteilig anerkannt hatte, hob der BFH nun
das finanzgerichtliche Urteil auf und wies die Klage des Privatmanns ab.

Die Bundesrichter erklärten, dass Zivilprozesskosten nach der geltenden höchstrichterlichen
Rechtsprechung nur insoweit steuerlich abziehbar sind, als der Prozess existenziell wichtige Bereiche oder
den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Diese existenzielle Bedeutung konnte das Gericht dem
vorliegenden Rechtsstreit nicht beimessen. Die wesentliche Ursache für den Rechtsstreit lag in der
Beschädigung der Fenster aufgrund der unsachgemäßen Verlegung des Parketts. Die mangelhafte
Ausführung solcher Werkleistungen ist nach Gerichtsmeinung nicht mit ungewöhnlichen
Schadensereignissen vergleichbar, so dass ein Kostenabzug nicht in Betracht kommt.

Hinweis: Bereits in einem Urteil aus Januar 2016 hatte der BFH entschieden, dass Zivilprozesskosten
infolge üblicher Baumängel keinen Kostenabzug ermöglichen. Im zugrundeliegenden Fall hatten Eheleute
gegen den Bauträger ihrer neu errichteten Doppelhaushälfte prozessiert, weil kurz nach ihrem Einzug
Wasser in den Keller des Hauses eingedrungen war. Der BFH erkannte die Kosten unter anderem mit der
Begründung ab, dass das Eindringen des Wassers nicht zur Unbewohnbarkeit des Hauses geführt hatte und
Baumängel nicht mit ungewöhnlichen Schadensereignissen vergleichbar sind.

Quelle: BFH, Urt. v. 10.03.2016 - VI R 72/14, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Einkommensteuer

16.  Handwerkerleistungen: Kosten für Einbruchsschutz sind absetzbar

Alarmanlagen, Überwachungskameras und einbruchhemmende Fenster - viele deutsche Haushalte
rüsten auf und lassen die eigenen vier Wände nachträglich gegen Einbrüche sichern. Nach Berichten der
Tageszeitung "Die Welt" stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahr 2015 deutschlandweit auf
167.136 an, nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei blieben davon immerhin 71.300 Taten erfolglos,
was auch der verbesserten Sicherheitstechnik geschuldet sein mag.

Wer sein Eigenheim nachrüsten lässt, sollte wissen, dass er 20 % der hierbei anfallenden
Handwerkerlöhne, Fahrt- und Maschinenkosten von der tariflichen Einkommensteuer abziehen kann;
begrenzt ist der Steuerbonus auf 1.200 EUR pro Jahr. Die Kosten für die verbaute Sicherheitstechnik sind
allerdings nicht absetzbar.

Beispiel: Ein Privathaushalt zahlt für den nachträglichen Einbau einer Alarmanlage insgesamt 4.000
EUR, darin enthalten sind Handwerkerlöhne von 1.300 EUR (einschließlich Umsatzsteuer). Die Löhne
können auf dem Hauptvordruck der Einkommensteuererklärung abgerechnet werden, so dass das
Finanzamt einen Steuerbonus von 260 EUR (20 % von 1.300 EUR) von der Einkommensteuer abzieht.

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen wird vom Fiskus allerdings nur gewährt, wenn der
private Auftraggeber eine Rechnung für die Leistungen erhalten und den Rechnungsbetrag unbar auf das
Konto des Leistungserbringers gezahlt hat. Durch diese Abzugsvoraussetzungen will der Gesetzgeber die
Schwarzarbeit in Privathaushalten bekämpfen.
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Hinweis: Seit 2015 werden einbruchhemmende Baumaßnahmen über zinsgünstige Kredite und
Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Wer diese Vergünstigungen in Anspruch
nimmt, darf die Handwerkerkosten allerdings nicht mehr zusätzlich steuerlich absetzen. Private
Auftraggeber sollten daher vorab durchrechnen, ob eine Förderung über die KfW oder der Steuerbonus
günstiger ist.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Steuertipp v. 05.07.2016

Fundstelle: www.lohi.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Einkommensteuer

17.  Berichterstattung über Straftat: Zivilprozesskosten zur Löschung von Internetbeiträgen sind
nicht abziehbar

Das Internet vergisst nichts - insbesondere potentielle Arbeitgeber können sich daher in
Sekundenschnelle über die Vergangenheit ihrer Bewerber informieren. Zum Betätigungsfeld vieler
Anwälte gehört es daher, für ihre Mandanten die Löschung belastender Netzeinträge durchzusetzen.

Auch ein verurteilter Straftäter aus Baden-Württemberg hat im Jahr 2008 solche Anwälte beauftragt,
um die mediale Berichterstattung über seine Person zu unterbinden. Er war wegen einer Vergewaltigung
rechtskräftig zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Weil ihm sein Arbeitgeber nach dem
Bekanntwerden des erstinstanzlichen Urteils außerordentlich gekündigt hatte, befürchtete der Mann, dass
er auch nach seiner Freilassung keine Anstellung mehr findet. Er beauftragte daher spezialisierte Anwälte
damit, die Löschung entsprechender Internetartikel voranzutreiben; aufgrund zahlreicher zivilprozessualer
Verfahren zahlte er hierfür insgesamt 53.000 EUR, die er als Werbungskosten oder ersatzweise als
außergewöhnliche Belastungen geltend machen wollte.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte die Kosten jedoch nicht steuerlich an und argumentierte wie 
folgt:

Werbungskostenabzug: In der Vorinstanz hat das Finanzgericht zu Recht entschieden, dass die
Prozesskosten keinen hinreichenden Veranlassungszusammenhang zu einer steuerbaren
beruflichen Tätigkeit aufwiesen, so dass kein Werbungskostenabzug in Betracht kommt. Der
BFH hält es für naheliegend, die geltend gemachten Aufwendungen als Folgekosten einer privat
motivierten Straftat einzuordnen. 
Außergewöhnliche Belastungen: Zivilprozesskosten sind nur als außergewöhnliche Belastungen
abziehbar, wenn der Prozess existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen
Lebens berührt. Nach Ansicht des BFH wurde der Kläger nicht dergestalt in rechtswidriger
Weise in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, dass eine solche existenzielle Bedeutung vorlag.
Zwar wird das Recht auf Schutz der Persönlichkeit zwangsläufig beeinträchtigt, wenn die
Medien über ein Strafverfahren unter namentlicher Nennung des Beschuldigten berichten.
Allerdings gehört es zu den legitimen Aufgaben der Medien, Straftaten aufzuzeigen und
hierüber zu berichten, so dass der Beschuldigte die Berichterstattung grundsätzlich hinnehmen
muss. Dies gilt erst recht, wenn er wegen der Straftat tatsächlich verurteilt wird.
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Hinweis: Der BFH betonte, dass im Entscheidungsfall die zeitnahe Berichterstattung der Medien
verhindert werden sollte, die grundsätzlich akzeptiert werden muss. Offen ließ das Gericht, ob
Zivilprozesskosten möglicherweise dann als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind, wenn
Presseberichte längst vergangene Straftaten wieder "aufwärmen". Der BFH verweist in diesem
Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach mit zunehmender zeitlicher
Distanz zu einem Strafverfahren (und nach der Befriedigung des aktuellen Informationsinteresses der
Öffentlichkeit) das Interesse des Betroffenen, von einer Reaktualisierung seiner Verfehlungen verschont
zu bleiben, zunehmend an Bedeutung gewinnt. In diesem Fall könnte also das allgemeine
Persönlichkeitsrecht vor der Medienberichterstattung schützen.

Quelle: BFH, Urt. v. 14.04.2016 - VI R 61/13, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

18.  Opfergrenze der Eltern: Unterhalt an Kinder ist trotz mehrjähriger Steuernachzahlung 
abziehbar

Viele Eltern wissen aus eigener Erfahrung, dass Kinder während der Studienzeit viel Geld kosten.
Weit weniger bekannt ist ihnen meist, dass Unterhaltsleistungen an den Nachwuchs als außergewöhnliche
Belastungen abziehbar sind, wenn für das Kind kein Anspruch auf Kindergeld und Kinderfreibeträge mehr
besteht - dies ist regelmäßig ab dem 25. Geburtstag der Fall. Steuerlich abziehbar sind in diesem Fall
maximal 8.652 EUR pro Jahr, hinzu können übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
kommen.

Ein Abzug von Unterhaltsleistungen an ein volljähriges, auswärtig untergebrachtes Kind setzt nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung allerdings voraus, dass das Nettoeinkommen der Eltern in einem
angemessenen Verhältnis zur Unterhaltsleistung steht und ihnen noch genügend Mittel für den eigenen
Lebensunterhalt verbleiben.

Diese sogenannte Opfergrenze beschäftigte den Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall, in dem ein
selbständig tätiger Vater seine beiden studierenden Söhne im Jahr 2012 mit jeweils 8.004 EUR unterstützt
hatte. Der Mann hatte über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 480.000 EUR verfügt, im Jahr
der Unterhaltsleistung allerdings Steuernachzahlungen für 2010 bis 2012 von insgesamt 564.000 EUR
gezahlt. Aufgrund seines rechnerischen Negativeinkommens sah das Finanzamt die Opfergrenze als
unterschritten an und versagte deshalb einen Abzug der Unterhaltsleistungen.

Der BFH revidierte diese Entscheidung jedoch und erkannte die Unterhaltszahlungen als
außergewöhnliche Belastungen an. Nach Gerichtsmeinung müssen Steuerzahlungen zwar im Regelfall im
Jahr der Zahlung einkommensmindernd berücksichtigt werden. Werden Steuern - wie im Urteilsfall - für
mehrere Jahre nachgezahlt, dürfen sie das unterhaltsrechtlich maßgebliche Einkommen aber nicht
erheblich verzerren. Bei Selbständigen oder Gewerbetreibenden muss zur Berechnung der Opfergrenze
zunächst das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten drei Jahre ermittelt werden;
Steuernachzahlungen für mehrere Jahre sind dann ebenfalls über diesen Drei-Jahres-Zeitraum zu verteilen
und vom Durchschnittseinkommen abzuziehen.

15



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Hinweis: Im vorliegenden Fall musste vom Durchschnittseinkommen des Vaters von 480.000 EUR
somit nur eine Steuernachzahlung von 188.000 EUR (ein Drittel von 564.000 EUR) abgezogen werden, so
dass ihm noch 292.000 EUR verblieben - mehr als genug also, um den eigenen Lebensbedarf zu decken.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.04.2016 - VI R 21/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

19.  Kindergeld: Besuch einer Jüngerschaftsschule als Bestandteil der Berufsausbildung?

Das deutsche Steuerrecht bietet immer wieder neue Kuriositäten an, die wir Ihnen gern näherbringen.
Kürzlich hat sich ein weiteres Urteil dazugesellt, das das Finanzgericht Münster (FG) über die Teilnahme
an einer Jüngerschaftsschule als Ausbildung fällen musste. Wissen Sie, was eine Jüngerschaftsschule ist?

Neben der Vermittlung von christlichen Glaubensinhalten und Werten soll sie den Jugendlichen
Orientierung bei der Berufswahl und Lebensplanung geben sowie bei der Charakter- bzw.
Persönlichkeitsentwicklung helfen. In der Regel absolvieren die Teilnehmer neben dem theoretischen
Unterricht auch praktische und sozial-diakonische Einsätze im In- und Ausland. Dabei werden sie von
Mentoren betreut und begleitet.

Der Grund für den Rechtsstreit vor dem FG war, dass die Kindergeldzahlung für den Sohn der Kläger
eingestellt worden war. Dieser hatte nach seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann eine sechsmonatige Teilnahme an besagter Jüngerschaftsschule begonnen. Die
Familienkasse war sich sicher, dass die Ausbildung des Kindes abgeschlossen war und dass die Eltern
damit keinen Anspruch auf Kindergeld hatten. Das FG stimmte dieser Ansicht im Streitfall zwar zu, ließ
für eine abweichende Bewertung anderer Fälle jedoch einen gewissen Raum.

Grundsätzlich haben die Eltern volljähriger Kinder einen Anspruch auf Kindergeld, wenn diese eine
Ausbildung absolvieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann man dabei nicht nur darauf
abstellen, ob und wann ein Abschlusszeugnis ausgestellt wurde und ab wann der Auszubildende befähigt
ist, in dem erlernten Beruf zu arbeiten. Auch das individuell angestrebte Berufsziel ist wichtig. Damit
kann grundsätzlich auch der Besuch einer Jüngerschaftsschule auf dem Weg zum angestrebten Beruf Teil
der Ausbildung sein und einen Anspruch auf Kindergeld begründen.

Im Streitfall allerdings war zwischen dem erlernten Beruf und der schließlich aufgenommenen
Tätigkeit als Kaufmann im Groß- und Außenhandel einerseits und dem Besuch der Jüngerschaftsschule
andererseits kein Zusammenhang zu erkennen. Die Einstellung der Kindergeldzahlung durch die
Familienkasse war also rechtens.
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Quelle: FG Münster, Urt. v. 12.05.2016 - 6 K 2896/15 Kg

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

20.  Rentenbesteuerung ab 2005: Alterseinkünftegesetz ist verfassungsgemäß

Zum 01.01.2005 hat der Gesetzgeber die Rentenbesteuerung umfangreich reformiert und mit dem
Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) einen schrittweisen Übergang zu einer nachgelagerten
Rentenbesteuerung eingeläutet. Während demnach Altersvorsorgeaufwendungen in Zeiten der
Erwerbstätigkeit steuerfrei gestellt werden, unterliegt die Rente in der Auszahlungsphase der vollen 
Steuerpflicht.

Hinweis: Das AltEinkG sieht einen jahresweise gestaffelten Übergang bis hin zu einer
Vollversteuerung der Renten vor. Es führt unter anderem dazu, dass Leibrenten mit Rentenbeginn bis
einschließlich 2005 mit einem Besteuerungsanteil von 50 % versteuert werden müssen - zuvor galt für
diese Renten ein oftmals günstigerer Ertragsanteil.

Mehr als elf Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes hat der Bundesfinanzhof nun entschieden,
dass die Besteuerung der Altersrenten nach dem AltEinkG verfassungsgemäß ist, sofern nicht gegen das
Verbot der doppelten Besteuerung verstoßen wird. Geklagt hatte ein Ruheständler, der seine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin nur mit dem günstigeren Ertragsanteil besteuert wissen wollte.

Hinweis: Leibrenten und andere Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die erstmalig
in 2016 bezogen werden, unterliegen nach dem AltEinkG einem Besteuerungsanteil von 72 %. Bei
Rentenbeginn in 2017 steigt der Anteil auf 74 %, in 2018 auf 76 %. Wer in 2040 in Rente geht, muss
schließlich 100 % seiner Leibrente versteuern.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.04.2016 - X R 2/15

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Einkommensteuer

21.  Einbringungen: Erleichterungen bei Freiberuflersozietäten

Als Freiberuflerprivileg ist die von der Höhe des Gewinns unabhängige Möglichkeit bekannt, den
Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung zu ermitteln. Gegenüber der Bilanzierung ist dies
wesentlich einfacher. Schlossen sich aber mehrere (mindestens zwei) Freiberufler zu einer Sozietät
zusammen, bildeten also eine Personengesellschaft, verlangte die Finanzverwaltung bislang, dass die
Freiberufler und die übernehmende Personengesellschaft jeweils eine Bilanz aufstellten. Diese Pflicht
diente der Ermittlung des übergehenden Vermögens, welches in einer Bilanz deutlich umfangreicher
dokumentiert wird als in einem (bloßen) Anlagenverzeichnis eines Einnahmenüberschussrechners.
Schließlich sieht man in einer Bilanz auch Umlaufvermögen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen.
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Das (erstmalige) Aufstellen einer Bilanz führt in der Regel allerdings zu einem sogenannten
Übergangsgewinn, denn in der Bilanz müssen zum Beispiel auch Forderungen dargestellt werden, die bei
einer Einnahmenüberschussrechnung bis zu ihrer Begleichung grundsätzlich keinen Einfluss auf den
Gewinn haben. Durch die Bilanzierung der Forderung (Buchungssatz: Forderung an Erlöse) muss der
Betrag jedoch schon versteuert werden, ohne dass ein Zufluss erfolgt ist.

Normalerweise ließ sich dieser Übergangsgewinn auf der Ebene des Gesellschafters mit einem
Übergangsverlust auf der Ebene der Personengesellschaft ausgleichen (z.B. Ausbuchung der
Forderungen), denn die Finanzverwaltung erlaubte es der Personengesellschaft, eine juristische Sekunde
nach dem Aufstellen der Bilanz wiederum zur Einnahmenüberschussrechnung zurückzukehren.

Per Saldo verblieb also nur jede Menge Bürokratie. Dies hat die Finanzverwaltung nun eingesehen
und verzichtet mit aktueller Verfügung auf die Aufstellung der Bilanzen. Diese Erleichterung knüpft sie
aber an drei Bedingungen:

1.  Der Umfang und der Wert der eingebrachten Wirtschaftsgüter müssen genau aufgezeichnet
werden. 

2.  Als Gegenleistung für die Einbringung der Einzelpraxis dürfen neben den Anteilen an der
Gesellschaft keine weiteren Gegenleistungen (wie z.B. Geld oder Darlehen) gewährt werden, die
zu einer Aufdeckung stiller Reserven führen. 

3.  Auf der Ebene der Personengesellschaft müssen die Buchwerte fortgeführt werden.

Hinweis: Diese Grundsätze gelten nicht nur für Freiberufler, sondern auch für nicht
buchführungspflichtige Gewerbetreibende.

Quelle: OFD NRW, Vfg. v. 09.02.2016 - S 1978 d-2015/0005-St 111

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: Freiberufler

zum Thema: Körperschaftsteuer

22.  Vorteilszuwendungen: Auch bei nichtehelichen Lebensgefährten des Gesellschafters sind vGA 
möglich

Vorteilszuwendungen sind nur dann verdeckte Gewinnausschüttungen (d.h. bei der GmbH nicht als
Betriebsausgabe abziehbar), wenn der Grund für die Vorteilszuwendung auf der Tatsache beruht,
dass der Vorteilsempfänger ein Gesellschafter oder eine diesem nahestehende Person ist.

Letztere sind in der Regel die sogenannten nahen Angehörigen; nach den Steuergesetzen handelt es
sich um in gerader oder in Seitenlinie Verwandte. In einem aktuellen Fall wurde dem
Bundesfinanzhof die Frage vorgelegt, ob auch nichteheliche Beziehungspartner steuerlich
Nahestehende sein können. Im konkreten Fall gewährte die Gesellschafterin einer AG ihrem
nichtehelichen Lebensgefährten, der bei der AG als Vorstandsvorsitzender agierte, ein
unverzinsliches und unbesichertes Darlehen zur Führung eines persönlichen Gerichtsverfahrens.
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Sowohl die Unverzinslichkeit als auch die Vergabe des Darlehens ohne Sicherheit ist per se als nicht
fremdüblich zu sehen. Dies ist jedoch irrelevant, wenn Empfänger des Darlehens eine fremde, also nicht
nahestehende Person ist. Der Bundesfinanzhof bekräftigte allerdings seine Linie, den Begriff des
Nahestehens sehr weit zu fassen, und betrachtete den Lebensgefährten als nahestehende Person.

Da das Darlehen abzuschreiben war, lagen mithin alle Voraussetzungen für die Annahme einer
verdeckten Gewinnausschüttung vor - der Aufwand aus der Teilwertabschreibung durfte also nicht
steuermindernd berücksichtigt werden.

Quelle: BFH, Beschl. v. 20.10.2015 - I B 2/15, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer

23.  Umwandlung: Grenzüberschreitende Abwärtsverschmelzungen sind zum Buchwert möglich

Schon eine innerdeutsche Umwandlung ist für einen Steuerberater eine Herausforderung. Schließlich
gilt es, mehrere Steuergesetze, Urteile, Verwaltungsmeinungen und das Zivilrecht zu beachten. Darüber
hinaus müssen zahlreiche Formalitäten eingehalten werden, um zum Beispiel eine Verschmelzung
durchzuführen, ohne stille Reserven aufdecken zu müssen.

Diese Schwierigkeiten potenzieren sich bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen: Nicht nur, dass
auch das ausländische Recht beachtet werden muss, es gilt auch zu klären, wie das nationale und das
ausländische Zivil- und Steuerrecht zusammenwirken. Zudem gibt es oftmals eine Sprachbarriere, so dass
grenzüberschreitende Verschmelzungen zugunsten eines regulären Share-Deal gern vermieden werden.
Die Folge wiederum ist, dass es zu grenzüberschreitenden Verschmelzungen nur wenig Informationen und
Rechtsprechung gibt.

Lobenswerterweise befassten sich die Richter des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) intensiv mit einer
Abwärtsverschmelzung einer deutschen GmbH auf ihre luxemburgische Tochtergesellschaft.
Überraschenderweise kamen sie dabei - durch eine geschickte Auslegung des Umwandlungssteuergesetzes
- zu dem Schluss, dass bei dieser Verschmelzung keine stillen Reserven aufzudecken sind.

Hinweis: Da dies grundsätzlich dem Gedanken widerspricht, dass stille Reserven nur so lange
unversteuert bleiben, solange sie sich im Inland befinden, ließen die Richter des FG die Revision beim
Bundesfinanzhof zu. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung von dem Revisionsrecht
Gebrauch machen wird.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 22.04.2016 - 6 K 1947/14 K,G, Rev. zugelassen

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: GmbH-Gesellschafter/-GF

zum Thema: Körperschaftsteuer
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24.  Wechsel der Steuerschuldnerschaft: Betriebsvorrichtung kann Gebäudebestandteil sein

Zwischen dem Bundesfinanzhof (BFH) und dem Bundesfinanzministerium (BMF) schwelt ein Streit
darüber, ob eine Betriebsvorrichtung Bestandteil eines Gebäudes sein kann: Nach Auffassung des BMF
können Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude oder einem
Bauwerk installiert sind, Bestandteile des Gebäudes sein. Diese Betriebsvorrichtungen werden nach
Auffassung des BMF dann zu Gebäudebestandteilen, wenn sie nicht bewegt werden können, ohne das
Bauwerk zu zerstören oder erheblich zu verändern. Nach Auffassung des BFH können
Betriebsvorrichtungen dagegen keine Gebäudebestandteile sein.

Diese Frage wirkt sich insbesondere beim Wechsel der Steuerschuldnerschaft - unter anderem beim
Bau von Photovoltaikanlagen - aus. 

Beispiel: Ein Bauunternehmer beauftragt eine Montagefirma mit dem Einbau von
Photovoltaikpaneelen auf dem Dach einer Lagerhalle. Die Paneele sollen die Fabrik mit Strom versorgen.
Damit handelt es sich bei den Paneelen um Betriebsvorrichtungen. Gleichzeitig sind sie jedoch auch 
Gebäudebestandteile.

Nach Auffassung des BMF kommt es in einem solchen Fall zum Wechsel der Steuerschuldnerschaft,
so dass das Bauunternehmen als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet. Der BFH würde den Fall
dagegen so entscheiden, dass aufgrund der Betriebsvorrichtung kein Gebäudebestandteil vorliegt und die
Steuerschuldnerschaft daher nicht wechselt. Allerdings hat das BMF seine Sichtweise erst kürzlich wieder
in einem Schreiben bekräftigt. Zusätzlich wurde im letzten Jahr das Umsatzsteuergesetz in diesem Sinne 
geändert. 

Hinweis: In der Praxis sollten Sie sich auf die Rechtsauffassung des BMF stützen, um
Schwierigkeiten mit der Finanzverwaltung zu vermeiden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 10.08.2016 - III C 3 - S 7279/16/10001

Fundstelle: www.bundesfinanzministerium.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

25.  Umsatzsteuerfreie Vermietung: Betriebsvorrichtung oder Bauwerk?

Das Steuerrecht wirft viele ungewöhnliche und teils auch absurde Fragen auf. Das sind wir
zwischenzeitlich gewöhnt. So musste sich der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich mit der Frage
auseinandersetzen, ob ein Schornstein eine Betriebsvorrichtung oder ein Bauwerk ist. Sie stellen sich nun
sicher die Frage, welche steuerrechtliche Auswirkung diese Unterscheidung wohl hat.

In dem Streitfall ging es um die Vermietung eines Fabrikschlots. Der Kläger war der Auffassung,
dass der Schornstein ein fest mit dem Erdboden verbundenes Bauwerk und die Vermietung daher
umsatzsteuerfrei ist. Denn das Umsatzsteuergesetz sieht eine Steuerbefreiung für die Vermietung von
Grundstücken vor. Und diese Steuerbefreiungsvorschrift umfasst nicht nur das Grundstück selbst, sondern
auch die darauf errichteten Gebäude und Gebäudeteile. Aus diesem Grund ist beispielsweise auch die
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Vermietung von Wohnraum und von gewerblichen Objekten (z.B. Ladenlokalen oder Werkstätten)
prinzipiell umsatzsteuerfrei.

Für Betriebsvorrichtungen sieht das Gesetz aber eine Ausnahme von der Steuervergünstigung vor.
Betriebsvorrichtungen sind Maschinen und sonstige Vorrichtungen, die zu einer Betriebsanlage gehören
und dem Betrieb dienen. Für den Streitfall hat der BFH bestätigt, dass der Fabrikschlot eine
Betriebsvorrichtung ist. Er dient der Abgasabführung aus einer Fabrik, so dass er nach der Definition des
Gesetzgebers eine Betriebsvorrichtung ist. Die Umsatzsteuerbefreiung für Bauwerke bzw. für
Grundstücke greift damit nicht.

Hinweis: Die Steuerbefreiung für die Vermietung von Grundstücksteilen gilt auch bei Hotel- und
Pensionsumsätzen nicht. Die Umsätze aus diesen kurzfristigen Raumüberlassungen sind mit 7 % zu 
versteuern.

Quelle: BFH, Beschl. v. 24.05.2016 - V B 83/15, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

26.  EuGH-Vorlagen zum Vorsteuerabzug: Wann enthalten Rechnungen die vollständige 
Anschrift?

Nach dem Unionsrecht ist der Empfänger einer Leistung nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt,
wenn er eine Rechnung mit der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers besitzt.

Die Umsatzsteuersenate des Bundesfinanzhofs (BFH) haben dem Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) die Frage vorgelegt, wann eine solche vollständige Anschrift vorliegt. In der Sache geht es
um die Frage, ob ein Vorsteuerabzug bereits dann eröffnet ist, wenn die angegebene Anschrift lediglich
den Briefkastensitz des leistenden Unternehmers beschreibt oder ob nach dem Unionsrecht zu fordern ist,
dass unter der Anschrift die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers entfaltet wird.

In den zugrundeliegenden Verfahren hatten zwei Autohändler einen Vorsteuerabzug aus Rechnungen
begehrt, obwohl an den angegebenen Anschriften keinerlei geschäftliche Aktivitäten ihrer
Geschäftspartner entfaltet worden waren.

Hinweis: Die Vorabentscheidungsersuchen sind nach Ansicht des BFH erforderlich, weil die
EuGH-Rechtsprechung aus 2015 den Schluss zulässt, dass eine vollständige Anschrift auch dann vorliegt,
wenn sie nicht den Ort der wirtschaftlichen Aktivitäten des leistenden Unternehmers beschreibt. Wäre dies
der Fall, könnte ein Vorsteuerabzug also auch bei bloßer Angabe eines Briefkastensitzes eröffnet sein. Es
bleibt nun abzuwarten, wie sich die Europarichter in dieser Frage positionieren werden.
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Quelle: BFH, Beschl. v. 06.04.2016 - V R 25/15 
BFH, Beschl. v. 06.04.2016 - XI R 20/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

27.  Geschäftsveräußerung im Ganzen: Wann ein sofortiger Weiterverkauf unschädlich ist

Für Geschäftsveräußerungen ist im Umsatzsteuerrecht eine Vereinfachungsregelung vorgesehen:
Sogenannte Geschäftsveräußerungen im Ganzen unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht - die gesamte
Übertragung ist dann umsatzsteuerlich irrelevant. 

Beispiel: A verkauft seinen Handwerksbetrieb einschließlich der Maschinen, des Materials usw. an B.
B beabsichtigt, das Geschäft fortzuführen. A wird nicht mehr unternehmerisch tätig. A und B vereinbaren
einen Kaufpreis von 100.000 EUR.

Eigentlich müsste A eine Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausstellen und darin
die einzelnen Gegenstände des Inventars (Maschinen, Material usw.) aufführen. Die Veräußerung des
Handwerksbetriebs erfüllt jedoch die Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen, da A sein
gesamtes Unternehmen verkauft. 

Daher muss und darf A keine Rechnung ausstellen. B tritt quasi an seine Stelle und übernimmt das
Unternehmen mit allen umsatzsteuerlichen Rechten und Pflichten (sog. Fußstapfentheorie).

Würde A aus dem Beispiel trotzdem eine Rechnung ausstellen, hätte dies steuerlich ungünstige
Folgen. Die korrekte rechtliche Einordnung des Vorgangs ist daher sehr wichtig. Finanzämter und
Unternehmen streiten sich immer wieder über die Frage, ob bzw. wann eine Geschäftsveräußerung im
Ganzen vorliegt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich darüber entschieden, ob auch dann eine
Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegen kann, wenn der Erwerber das Unternehmen gleich
weiterverkauft. Dies hat der BFH bejaht. Somit liegt im Beispiel zwischen A und B eine
Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, selbst wenn B den Handelsbetrieb sofort an den dritten
Unternehmer C weiterverkauft. Voraussetzung ist allerdings, dass C das Unternehmen fortführt.

Außerdem muss B das Unternehmen in seiner Gesamtheit weiterverkaufen. Würde B beispielsweise
die Maschinen für sich behalten und nur das Material an C verkaufen, würde es sich nicht mehr um eine
Geschäftsveräußerung im Ganzen handeln. Denn dann würde nicht dasselbe Unternehmen von B an C
veräußert und durch C fortgeführt, das A ursprünglich an B verkauft hat.
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Quelle: BFH, Beschl. v. 15.04.2016 - XI B 109/15, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

28.  Factoring: Auch variable Anteile aus Besserungsvereinbarung sind umsatzsteuerpflichtig

Auf die Dienstleistungen eines Factoring-Unternehmens fallen 19 % Umsatzsteuer an. In einem
kürzlich veröffentlichten Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) ging es um die Frage, ob auch für
sogenannte Besserungsvereinbarungen eine Umsatzsteuerpflicht besteht.

Das Factoring-Unternehmen aus dem Urteilsfall kaufte Forderungen aus Kreditgeschäften von
Sparkassen an. Die Schuldner der Kredite waren bereits mit der Rückzahlung in Verzug. Das
Factoring-Unternehmen erwarb die Forderungen aus den Darlehensverträgen zu einem Kaufpreis von 10
% des Nominalbetrags. Sofern sich der Schuldner der Forderung bereits im Insolvenzverfahren befand,
betrug der Kaufpreis ungeachtet des Nominalwerts der Forderung 1 EUR. Zusätzlich erhielt das
Factoring-Unternehmen für jede angekaufte Forderung eine einmalige pauschale Verwaltungsgebühr von
15 EUR zuzüglich Umsatzsteuer.

Mit den Sparkassen traf das Factoring-Unternehmen eine Besserungsvereinbarung: Wenn es einen
Mehrerlös aus einer Forderung erzielte, musste es zwischen 70 % und 85 % dieses Erlöses an diejenige
Sparkasse zahlen, von der es die Forderung erworben hatte. Der Mehrerlös berechnete sich dabei als
Differenz zwischen dem Zahlungseingang auf die Forderung und dem ursprünglichen Kaufpreis
einschließlich der Beitreibungskosten.

Der BFH geht davon aus, dass nicht nur die festen Gebühren, sondern auch die
Besserungsvereinbarung der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Das Factoring-Unternehmen muss daher aus
seinem Anteil an der Besserungsvereinbarung (im Urteilsfall 30 % bzw. 15 %) Umsatzsteuer an das
Finanzamt abführen.

Hinweis: Bei einem Factoring-Vertrag sind also nicht nur die festen Gebühren - wie die
Verwaltungsgebühr - umsatzsteuerpflichtig, sondern auch die variablen Anteile. Diese hängen zwar vom
Beitreibungserfolg des Factoring-Unternehmers ab, sind aber dennoch mit 19 % Umsatzsteuer in
Rechnung zu stellen.

Quelle: BFH, Beschl. v. 14.04.2016 - XI B 97/15, NV

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

23



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

29.  Sponsoring: Wann ein freiwilliger Förderbeitrag der Umsatzsteuer unterliegt

Wenn man ein teures Hobby hat, sucht man sich am besten einen zahlungskräftigen Sponsor. Das
dachte sich auch der Kläger in einem Verfahren vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG). Neben
seiner Tätigkeit als Unternehmensberater war er nämlich auch großer Anhänger des
Oldtimer-Automobilsports und engagierte sich bereits seit Jahren in diesem Bereich. Unter anderem
versuchte er, interessierte Kollegen über die Durchführung von Stammtischen und Oldtimer-Ausfahrten
für sein Hobby zu begeistern.

Im Jahr 2007 wurde eine Gesellschaft auf den Oldtimer-Fan aufmerksam. Diese war gegründet
worden, um entwicklungsfähige Reisetrends in Europa zu fördern. Sie schloss mit dem Kläger einen
Vertrag, in dem sich Letzterer verpflichtete, als Berater für die Gesellschaft tätig zu werden. Zur Beratung
gehörte insbesondere die Weiterführung der Entwicklung neuer und aussichtsreicher Reisetrends
(insbesondere Reisen auf Nebenstrecken für Cabrios und Oldtimer) in Europa. Die Gesellschaft zahlte ihm
einen freiwilligen Förderbeitrag von monatlich 2.500 EUR. Der Kläger versteuerte den Förderbetrag nicht
bei der Umsatzsteuer. Zur Begründung führte er unter anderem an, lediglich hobbymäßig gegenüber der
Gesellschaft tätig geworden zu sein.

Doch das FG ging von einem Leistungsaustausch zwischen dem Kläger und der Gesellschaft aus.
Den freiwillig gezahlten Förderbeitrag stufte es als Entgelt im Sinne der Umsatzsteuer und damit als
steuerpflichtig ein. Auf die Freiwilligkeit kam es dabei nicht an. Die Zahlung ließ sich auch nicht als
Sponsoring verstehen. Denn als Sponsoring gilt nur die Gewährung von Geld oder geldwerten Vorteilen
durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder Organisationen in sportlichen,
kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen oder ähnlich bedeutsamen
gesellschaftspolitischen Bereichen. Die Zahlungen der Gesellschaft dienten aber nicht der allgemeinen
Förderung des Klägers in einem bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereich, sondern bildeten den
Gegenwert für seine vertraglich vereinbarte Leistung.

Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 27.04.2016 - 4 K 27/13, NZB eingelegt

Fundstelle:

Information für: Freiberufler

zum Thema: Umsatzsteuer

30.  Hoteleigenes Schwimmbad: Genaue Aufschlüsselung in der Rechnung kann bei Leistungen zu
7 % unterbleiben

Seit 2010 unterliegen die Umsätze von Pensionen und Hotels nur noch mit 7 % der Umsatzsteuer.
Durch diese Ermäßigung begünstigt sind allerdings lediglich die Umsätze, die unmittelbar mit der
Beherbergung zusammenhängen. Andere Leistungen müssen nach wie vor mit 19 % versteuert werden.
Daher müssen beispielsweise das Frühstück, Restaurantumsätze sowie die Überlassung von Fitnessgeräten
oder einer Sauna in der Rechnung mit 19 % ausgewiesen werden.

Aus Vereinfachungsgründen lässt es die Finanzverwaltung allerdings zu, dass diese Dienstleistungen
in einem Sammelposten zusammengefasst werden. Dieser Posten kann zum Beispiel "Business-Package"
oder "Servicepauschale" genannt werden. Damit erspart man sich als Hotelier die Angabe einzelner
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Positionen zu 19 %.

Das Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt musste kürzlich klären, wie bei Leistungen zu
verfahren ist, die nicht unmittelbar mit der Beherbergung zusammenhängen, aber ebenfalls mit 7 % zu
versteuern sind. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Nutzungsmöglichkeit eines hoteleigenen
Schwimmbads handeln. Das Ministerium kommt zu dem Ergebnis, dass die Schwimmbadnutzung in der
Hotelrechnung nicht gesondert aufgeführt werden muss. Voraussetzung ist, dass der Gast die Nutzung
nicht gesondert bezahlen muss.

Hinweis: Während die Nutzung des Schwimmbads - wie die des Zimmers - mit 7 % zu versteuern ist,
fällt auf die Saunanutzung 19 % Umsatzsteuer an. Daher müssen Sie für die Sauna einen gesonderten
Posten (ggf. als Sammelposten) ausweisen.

Quelle: FinMin Sachsen-Anhalt, Erlass v. 12.05.2016 - 42-S 7220-18

Fundstelle: DStR 2016, 1474

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

31.  Kunstwerke: Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für Lichtinstallationen

Den Begriff "Kunst" zu definieren, ist nicht einfach. Auch die Juristerei tut sich schwer damit.
Allerdings kann die Frage, ob bzw. wann es sich um Kunst handelt, juristisch immer wieder von
Bedeutung sein. Und auch steuerrechtlich wirkt sich der Kunstbegriff aus.

Umsätze mit Kunstgegenständen sind lediglich mit 7 % zu versteuern. So sind zum Beispiel originale
Gemälde und Zeichnungen sowie Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst steuerlich begünstigt - ebenso
wie Sammlungsstücke von geschichtlichem Wert. Bei Letzteren kann es sich zum Beispiel um
Alltagsgegenstände handeln, die aufgrund ihres Alters geschichtlich bedeutsam geworden sind. So kann
auch ein Oldtimer-Fahrzeug ein solches Sammlungsstück sein.

Das Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt weist aktuell darauf hin, dass für
Lichtinstallationen keine Steuerermäßigung in Betracht kommt. Denn die Lichtinstallation selbst ist noch
kein Kunstwerk im Sinne des Umsatzsteuerrechts. Es handelt sich dabei um kein Erzeugnis der
Bildhauerkunst. Vielmehr ist erst die Verwendung (der Lichteffekt) das Kunstwerk, das mit der
Installation entsteht. Aus diesem Grund kann eine Lichtinstallation auch kein Sammlungsstück von
geschichtlichem Wert sein.

Hinweis: Probleme bei der Steuerermäßigung bereiten auch immer wieder kunsthandwerklich
hergestellte Gegenstände. Die Finanzämter verweigern hier die Steuerermäßigung regelmäßig mit dem
Hinweis auf den fehlenden "künstlerischen Anspruch" des Gegenstands.
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Quelle: FinMin Sachsen-Anhalt, Erlass v. 12.05.2016 - 42-S 7229-26

Fundstelle: DStR 2016, 1545

Information für: alle

zum Thema: Umsatzsteuer

32.  Trotz Bescheinigung: Musikschule kann sich Umsatzsteuer für Altjahre nicht erstatten lassen

Leistungen privater Schulen und anderer allgemein- oder berufsbildender Einrichtungen können nach
dem Umsatzsteuergesetz steuerfrei erbracht werden, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass
die jeweilige Schule ordnungsgemäß auf einen Beruf oder eine staatlich anerkannte Prüfung vorbereitet.

Dass zu spät ausgestellte Bescheinigungen mitunter keine nachträgliche Steuerfreiheit mehr für
Altjahre vermitteln können, zeigt ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). Im vorliegenden Fall
hatte die Betreiberin einer Musikschule die Bescheinigung erst im Jahr 2010 beantragt und erhalten. Die
zuständige Behörde hatte ihr darin testiert, dass ihre Unterrichtsleistungen in den Jahren 1991 bis 2013 die
Voraussetzungen für die Umsatzsteuerfreiheit erfüllten.

Da die Betreiberin in ihren vor Jahren abgegebenen Umsatzsteuererklärungen 1992 bis 1998
steuerpflichtige Umsätze abgerechnet hatte, beantragte sie beim Finanzamt die Herabsetzung der
Umsatzsteuer auf 0 EUR und die Erstattung der geleisteten Zahlungen.

Der BFH entschied jedoch, dass die Umsatzsteuerfestsetzungen der Altjahre verfahrensrechtlich nicht
mehr geändert werden konnten, so dass das Finanzamt die Umsatzsteuer nicht erstatten durfte. Maßgebend
war, dass die vierjährige Festsetzungsfrist für die Altjahre bereits abgelaufen war.

Zwar wird der Ablauf der Festsetzungsfrist nach den Regeln der Abgabenordnung verzögert, wenn
ein Grundlagenbescheid wie die vorliegende Bescheinigung berücksichtigt werden muss. Diese
sogenannte Ablaufhemmung, nach der die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach
Bekanntgabe des Grundlagenbescheids endet, griff jedoch nicht. Denn Grundlagenbescheide
ressortfremder Behörden können den Fristablauf nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nur
hinausschieben, wenn sie selbst vor Ablauf der Festsetzungsfrist ergangen sind. Dies war vorliegend
jedoch nicht der Fall, weil der Freistellungsbescheid erst im Jahr 2010 ergangen war und die
Festsetzungsfrist für das letzte Streitjahr 1998 bereits Ende 2003 abgelaufen war.

Quelle: BFH, Urt. v. 20.04.2016 - XI R 6/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: Umsatzsteuer

33.  Millionenschenkung: Kunstsammlung bleibt von Schenkungsteuer befreit
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Nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz können Kunstsammlungen unter folgenden
Voraussetzungen steuerfrei vererbt bzw. verschenkt werden:

Die Steuerbefreiung beträgt 60 %, wenn die Erhaltung der Gegenstände wegen ihrer Bedeutung
für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse liegt, die jährlichen Kosten in
der Regel höher sind als die erzielten Einnahmen und die Gegenstände der Forschung oder
Volksbildung nutzbar gemacht werden. 
Die Steuerbefreiung beträgt 100  %, wenn der Erwerber zusätzlich bereit ist, die Gegenstände
den geltenden Bestimmungen der Denkmalspflege zu unterstellen und sie sich seit mindestens
20 Jahren im Familienbesitz befinden (oder alternativ im Verzeichnis national wertvollen
Kulturguts oder national wertvoller Archive eingetragen sind).

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist es dem Sohn eines Kunstsammlers gelungen, für viele Gemälde
seiner schenkweise erhaltenen Kunstsammlung im Gesamtwert von 9,7 Mio. EUR die 100%ige
Steuerbefreiung zu erlangen.

In der Vorinstanz hatte das Finanzgericht Münster zunächst nur die 60%ige Befreiung gewährt, weil
es nicht die Bereitschaft des Sohnes erkannt hatte, die Sammlung den Bestimmungen der
Denkmalspflege zu unterstellen. Maßgeblich war für die Finanzrichter, dass der Sohn im zeitlichen
Zusammenhang mit der Schenkung keine entsprechende schriftliche Meldung an die untere
Denkmalbehörde abgegeben hatte.

Der BFH erklärte jedoch, dass eine Mitteilung an die Denkmalbehörde nicht zwingend erforderlich
ist. Die Bereitschaft, die Sammlung den Bestimmungen der Denkmalspflege zu unterstellen, ergab
sich nach Ansicht der Bundesrichter bereits daraus, dass der Sohn drei Monate nach der Schenkung
einen zehnjährigen Kooperationsvertrag mit einer Stiftung abgeschlossen hatte, wonach ihr ein
jederzeitiges Zugriffsrecht auf die Sammlung eingeräumt worden war. Hinzu kam, dass der Sohn
bereits in seiner Schenkungsteuererklärung dargelegt hatte, dass er seine Sammlung konservatorisch
einwandfrei behandeln werde.

Hinweis: Um die vollständige Steuerbefreiung für eine Kunstsammlung zu erhalten, kann also der
Abschluss eines Leih- und Kooperationsvertrags mit einem Museum bzw. einer Stiftung genügen.
Auf Nummer sicher geht jedoch, wer zeitnah gegenüber der zuständigen Denkmalbehörde erklärt,
dass er die Vorschriften des landesrechtlichen Denkmalschutzgesetzes zur Denkmalspflege einhält.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.05.2016 - II R 56/14

Fundstelle: www.bundesfinanzhof.de

Information für: alle

zum Thema: Erbschaft-/Schenkungsteuer

34.  Gewerbliche Abfärbung: Keine Bagatellgrenze bei Beteiligung an gewerblichem Unternehmen

Wie Sie sicher schon gehört haben, wird die von einem Einzelunternehmen bzw. einer
Personengesellschaft gezahlte Gewerbesteuer teilweise oder sogar vollständig auf die
Einkommensteuerschuld des Unternehmers bzw. Gesellschafters aus Gewerbebetrieb angerechnet.
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Als Daumenregel gilt, dass bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von ca. 400 % eine komplette
Anrechnung möglich ist.

Für den einen oder anderen dürfte es dagegen neu sein, dass in manchen Konstellationen auch auf
Vermietungseinkünfte von Personengesellschaften Gewerbesteuer fällig wird. Das ist dann der Fall, wenn
gewerbliche Einkünfte auf die Vermietungseinkünfte "abfärben". Zwar gibt es hierbei eine Bagatellgrenze
von 3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft bzw. maximal 24.500 EUR. Haben die
gewerblichen Umsätze also nur einen ganz geringen Umfang, färbt die Gewerblichkeit doch nicht ab.
Diese Grenze greift jedoch nicht in jedem Fall, wie das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG)
entschieden hat.

Im Streitfall erzielte eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft Vermietungseinkünfte - war
also eigentlich nicht gewerblich tätig. Als Beteiligung hatte einer der Komplementäre allerdings zwei
Flugzeugleasingfonds ins Betriebsvermögen eingelegt. Diese hatten ihre originär gewerbliche Tätigkeit
zwar bereits beendet, befanden sich in Liquidation und hatten einen Verlust für die Streitjahre zu
verbuchen. Dennoch stellte das FG eine Abfärbung der Gewerblichkeit auf die Vermietungseinkünfte fest.

Der Grund, weshalb die Bagatellgrenze in diesem Fall nicht griff, lag in der Beteiligung. Gewerbliche
Einkünfte färben entweder dann auf andere Einkünfte ab, wenn neben der Vermietung eine originär
gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird oder wenn eine Beteiligung an einem gewerblichen Unternehmen
vorliegt. Nur im ersten Fall jedoch greift die Bagatellgrenze - im zweiten Fall reicht schon ein Verlust für
die Abfärbung aus.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 22.04.2016 - 13 K 3651/13, Rev. (BFH: IV R 
30/16)

Fundstelle: www.justizportal-bw.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Gewerbesteuer

35.  Einheitliches Vertragswerk: Ohne konkretes Angebot keine Erhöhung der Grunderwerbsteuer

Planen Sie, ein Haus für eigene Wohnzwecke oder zur Vermietung zu bauen? Und haben Sie bereits
überlegt, ob Sie alles (Grundstück, Gebäude, Innenausbau und Außenanlagen) aus einer Hand erhalten,
eigene Handwerker beschäftigen oder selbst Hand anlegen wollen? Bei diesem Planungsschritt sollten Sie
sich jedenfalls an diesen Artikel erinnern. Denn Grunderwerbsteuer wird nicht bloß für das unbebaute
Grundstück fällig. Sofern ein Haus darauf steht oder zumindest fertig geplant ist, beeinflusst auch dessen
Kaufpreis die Bemessungsgrundlage - und auf die fallen derzeit je nach Bundesland zwischen 3,5 % und
6,5 % Grunderwerbsteuer an.

Bei solchen Summen kann man sich durchaus mal mit dem Finanzamt darüber streiten, was in die
Bemessungsgrundlage hineingehört und was nicht. Die Faustregel lautet: Wenn man ein Objekt aus einer
Hand erwirbt (das kann auch bei der Beauftragung unterschiedlicher Baufirmen der Fall sein) und das Ob
und Wie des geplanten Hauses nach dem Kauf nicht mehr wesentlich verändern kann, dann hat man ein
"einheitliches Vertragswerk". Dessen Elemente werden dann einheitlich in die Bemessungsgrundlage zur
Grunderwerbsteuer einbezogen.

28



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Wie nun das Finanzgericht Düsseldorf (FG) entschieden hat, kann so ein einheitliches Vertragswerk
auch gesplittet werden. Im Streitfall hatte die Klägerin Gebäude und Grundstück zwar aus einer Hand
erworben - nicht geplant und daher auch nicht konkret angeboten war dabei aber der Innenausbau. Die
Werte im Angebot waren lediglich geschätzt und als ausführend überall die Stammfirmen angegeben. Bei
Abschluss des Kaufvertrags gab es auch keine entsprechenden Aufträge.

Damit fehlten nach Auffassung des FG die wesentlichen Voraussetzungen für die Einbeziehung der
Innenausbaukosten in das einheitliche Vertragswerk und für die Berücksichtigung bei der
Grunderwerbsteuer. Die Käuferin kam daher noch einmal "mit einem blauen Auge" davon.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 27.04.2016 - 7 K 1532/15 GE

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Grunderwerbsteuer

36.  Wohnungseigentümergemeinschaft: Steuerpflicht bei Erwerb einer Anwartschaft auf 
Sondereigentum

Als Grundstückseigentümer hat man es mit dem Finanzamt oft nicht leicht - und als
Wohnungseigentümer in einer Eigentümergemeinschaft wird es steuerlich auch nicht einfacher. So musste
sich kürzlich eine bereits seit Jahren bestehende Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) mit einer
Grunderwerbsteuerforderung des Finanzamts auseinandersetzen. Eine Eigentümerin sah das nicht ein und 
klagte.

Was war passiert? Zum Vermögen der WEG gehörte neben bebauten Grundstücken auch ein
unbebautes Grundstück, welches ursprünglich ebenfalls bebaut werden sollte. Nach Jahren der
Nichtbebauung erwarb einer der Wohnungseigentümer dieses Sondereigentum von einem anderen, um die
Bebauung endlich zu realisieren. Unter anderem aus statischen Gründen war dies aber gar nicht möglich.
Darüber ärgerte sich der Erwerber so sehr, dass ihm der Rest der WEG das Baurecht für 200.000 EUR 
abkaufte.

Steuerrechtlich - so sah es nicht nur das Finanzamt, sondern auch das Finanzgericht München -
handelte es sich allerdings nicht um den Erwerb eines Baurechts, sondern um den Erwerb einer
Anwartschaft auf Sondereigentum. Und da das Sondereigentum untrennbar mit dem Miteigentumsanteil
der WEG verbunden war, hatten alle Gesellschafter anteilig Miteigentum erworben. Es handelte sich in
der Konsequenz um einen grunderwerbsteuerlich relevanten Vorgang mit einer Bemessungsgrundlage von
200.000 EUR.

Einwendungen, dass die 200.000 EUR nur gezahlt worden seien, um jahrelangen Rechtsstreitigkeiten
aus dem Weg zu gehen, hätten die Bemessungsgrundlage möglicherweise reduzieren können. Eine
Berücksichtigung kam jedoch nicht in Betracht, da weder eine Abgrenzung noch ein Nachweis über die
Höhe vorgebracht worden war.
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Quelle: FG München, Urt. v. 17.02.2016 - 4 K 644/14, rkr.

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Grunderwerbsteuer

37.  Grunderwerbsteuer: Kaufrechtsvermächtnis zum Verkehrswert ist steuerpflichtig

Normalerweise fällt keine Grunderwerbsteuer an, wenn man ein Grundstück erbt. Der Gesetzgeber
möchte so verhindern, dass man als Erbe doppelt - sowohl mit Erbschaft- als auch mit Grunderwerbsteuer
- belastet wird. Grunderwerbsteuerfrei ist es auch, wenn man zwar selbst nicht Erbe des Grundstücks ist,
aber nach dem Tod des Erblassers das Recht hat, das Grundstück vom Erben zu einem geringen Preis zu
erwerben (Ankaufsrecht).

Das Finanzgericht Köln (FG) musste unlängst über einen Fall entscheiden, in dem einem Sohn das
Recht vermacht worden war, ein Grundstück zum Verkehrswert zu kaufen. Der Vater hatte zwar seine
Tochter als Alleinerbin bestimmt. Für eine Eigentumswohnung hatte er allerdings seinem Sohn ein
Ankaufsrecht vermacht (Kaufrechtsvermächtnis). Der Ankaufspreis sollte dem Verkehrswert der
Wohnung zu dem Zeitpunkt entsprechen, zu dem das Ankaufsrecht ausgeübt wird. Nach dem Kauf der
Wohnung setzte das Finanzamt Grunderwerbsteuer fest. Der Sohn widersprach diesem Vorgehen.

Das FG gab jedoch dem Finanzamt recht: An sich ist ein Grundstückserwerb durch
Kaufrechtsvermächtnis zwar grunderwerbsteuerfrei. Das setzt allerdings voraus, dass der Erwerb aufgrund
eines Vermächtnisses und daher von Todes wegen erfolgt und dass dabei nur ein geringer Preis gezahlt
wird. Denn nur dann erhält der Grundstückskäufer eine Zuwendung des Erblassers, nämlich die Differenz
zwischen dem Verkehrswert und dem tatsächlichen Kaufpreis. Anders ist es nach Ansicht des FG jedoch,
wenn nur das Recht vermacht wird, das Grundstück zum Verkehrswert zu kaufen. In diesem Fall erhält
der Grundstückskäufer keinen Vorteil durch das Vermächtnis. Dann ist das Kaufrechtsvermächtnis für die
Erbschaftsteuer irrelevant, dem Bedachten droht keine Doppelbelastung und daher ist der Kauf auch nicht 
grunderwerbsteuerbefreit.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 28.10.2015 - 5 K 585/14, Rev. (BFH: II R 7/16)

Fundstelle: www.justiz.nrw.de

Information für: Hausbesitzer

zum Thema: Grunderwerbsteuer

38.  Nichtabgabe von Steuererklärungen: Landesamt fasst Regeln für Schätzungen zusammen

Wer beim Finanzamt keine Steuererklärungen einreicht, muss mit der Schätzung seiner
Besteuerungsgrundlagen rechnen. In einer neuen Verfügung hat das Bayerische Landesamt für Steuern
nun zusammengefasst, welche Regeln die Finanzämter bei ihren schätzweisen Berechnungen beachten
sollten. Danach gilt:
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Ziel einer Schätzung ist es, die Besteuerungsgrundlagen mit der größten Wahrscheinlichkeit der
Richtigkeit zu ermitteln. 
In sogenannten Dauerschätzfällen, in denen Bürger die festgesetzte Steuer aus einer
Vorjahresschätzung gezahlt haben, sollen die Finanzämter bei der aktuellen Schätzung
regelmäßig von höheren Besteuerungsgrundlagen ausgehen. 
Schätzungen sind kein Druckmittel, um den Steuerbürger zur Erklärungsabgabe zu veranlassen;
hierfür sollen die Finanzämter auf Verspätungszuschläge und Zwangsgelder zurückgreifen. 
Im Rahmen einer Schätzung müssen die Finanzämter unter anderem ihre Erkenntnisse aus den
Vorjahren, Kontroll- und Veräußerungsmitteilungen sowie Gewerbean- und -abmeldungen
berücksichtigen. Zudem müssen sie sämtliche Daten in die Schätzung einbeziehen, die ihnen
bereits in elektronischer Form vorliegen (z.B. Lohnsteuerbescheinigungen,
Rentenbezugsmitteilungen). 
Schätzungsbescheide sollen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erlassen werden, so dass die
Finanzämter spätere Erkenntnisse nachträglich noch in der Steuerfestsetzung berücksichtigen
können. 
Legt ein Bürger gegen einen Schätzungsbescheid Einspruch ein, ohne gleichzeitig die
entsprechende Steuererklärung nachzureichen, sollen die Finanzämter grundsätzlich weder eine
Aussetzung der Vollziehung noch einen Vollstreckungsaufschub gewähren. 
Bei der Schätzung der Umsatzsteuer sollen sich die Finanzämter an den vorangemeldeten
Umsätzen in den Voranmeldungszeiträumen orientieren und dabei einen angemessenen
Sicherheitszuschlag einrechnen. Auch Vorsteuerbeträge können dementsprechend geschätzt 
werden.

Quelle: BayLfSt, Vfg. v. 04.07.2016 - S 0335.1.1-4/2 St42

Fundstelle:

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten

39.  Kassenbuchführung: Mangelnde Ordnungsmäßigkeit führt zu weitreichenden 
Hinzuschätzungen

Als Unternehmer im Gastronomiegewerbe haben Sie täglich mit Bargeld zu tun. Eine
ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung ist daher schon aus wirtschaftlichen Gründen wichtig.
Genaues Arbeiten und Dokumentieren ist jedoch aufwendig und wird mitunter vernachlässigt - was
bei Betriebsprüfungen häufig zu den gefürchteten Hinzuschätzungen durch das Finanzamt führt.

Wie weit eine solche Hinzuschätzung reichen kann, musste kürzlich ein Dönerimbissbetreiber
erfahren: Nach einem entsprechenden Hinweis hatte die Steuerfahndung festgestellt, dass er nicht nur
keine ordnungsgemäße Kassenbuchführung vorweisen konnte, sondern auch seine Kassen
manipuliert und die Hälfte seiner Einnahmen und Ausgaben verschwiegen hatte.

Ist die Kassenbuchführung nicht ordnungsgemäß, kann auch das steuerliche Ergebnis nicht stimmen.
Das Finanzamt hat in einem solchen Fall das Recht, die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. Die
Hinzuschätzungen reichten bei dem Hamburger Imbissbetreiber so weit, dass die Erkenntnisse der
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Steuerfahndung auch auf vergangene Jahre übertragen wurden. Das Finanzamt erhöhte rückwirkend
den Gewinn aus Gewerbebetrieb für die vier geprüften Jahre erheblich. Entsprechend stieg auch die zu
zahlende Einkommensteuer.

Den Einwand des Imbissbetreibers, dass die Hinzuschätzungen in Anbetracht eines in den
vergangenen Jahren ausgebrochenen Preiskampfs - in der Branche auch als Dönerkrieg bezeichnet -
übertrieben waren, ließ das Finanzgericht Hamburg nicht gelten. Einerseits bezweifelten die Richter das
Vorhandensein eines solchen Dönerkriegs und andererseits verwiesen sie darauf, dass das Finanzamt noch
wesentlich höher hätte schätzen können.

Hinweis: Ab 2017 gelten für elektronische Kassensysteme neue Regeln. Gern informieren wir Sie
über die rechtlichen und technischen Neuerungen für die Kassenbuchführung.

Quelle: FG Hamburg, Urt. v. 23.02.2016 - 2 K 31/15, rkr.

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: Unternehmer

zum Thema: übrige Steuerarten

40.  Werbungskosten: Firmenwagen kann jedes Jahr eine "neue Tatsache" sein

Beruflich veranlasste Fahrtkosten können als Werbungskosten die Steuerlast mindern. Das zumindest
verdeutlichen wir regelmäßig in den Mandanten-Informationen. Es gibt jedoch eine Einschränkung bei
dieser Regelmäßigkeit: Wird ein Firmenfahrzeug genutzt, fallen üblicherweise keine Kosten an - ergo
können auch keine Werbungskosten vorliegen.

Ganz Schwierig wird es, wenn das Finanzamt eigentlich weiß, dass ein Firmenfahrzeug vorhanden
ist, die Steuererklärung mit den beantragten Fahrtkosten als Werbungskosten jedoch akzeptiert und den
Arbeitnehmer damit falsch veranlagt. So erging es einem Bauleiter aus Sachsen-Anhalt. Für 2007 hatte er
sowohl ein Firmenfahrzeug als auch Fahrtkosten erklärt (die jedoch unberücksichtigt geblieben waren)
und für die Jahre 2008 und 2009 nur noch Fahrtkosten. In den Steuerbescheiden für die beiden späteren
Jahre wurden die Fahrtkosten als Werbungskosten akzeptiert. Erst als das Finanzamt bei einer
Lohnsteueraußenprüfung beim Arbeitgeber des Bauleiters vom Firmenfahrzeug erfuhr, änderte es die
Einkommensteuerbescheide für 2008 und 2009 rückwirkend.

Strittig war im Anschluss nicht der Umstand, dass die Fahrtkosten zu Unrecht als Werbungskosten
berücksichtigt worden waren. Strittig war die Rechtmäßigkeit der Änderung. Denn das Finanzamt hatte
die Einkommensteuerbescheide wegen des nachträglichen Bekanntwerdens einer neuen Tatsache
geändert. Konnten sich die Finanzbeamten aber wirklich auf eine neue Tatsache berufen, wo der Bauleiter
das Firmenfahrzeug doch schon 2007 erwähnt hatte?

Nach Ansicht des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt konnten sie das. Die Einkommensteuer ist nämlich
eine Jahressteuer und die Veranlagung erfolgt zu jedem Abschnitt separat - also jedes Jahr neu. Ob das
Firmenfahrzeug 2007 bekannt war, interessiert nur für den Abschnitt 2007. 2008 und 2009 konnte das
Firmenfahrzeug demnach durchaus wieder unbekannt sein. Damit eröffnete sich dem Finanzamt auch die
Möglichkeit, die Einkommensteuerbescheide über das "nachträgliche Bekanntwerden" zu ändern.

32



Kan
zl

ei
ex

em
pl

ar

Quelle: FG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 20.11.2015 - 1 K 1368/11

Fundstelle: www.landesrecht.sachsen-anhalt.de

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten

41.  Steuerhinterziehung: Kann man mit einer Selbstanzeige die Ermittlungen der Steuerfahndung 
verkürzen?

Einkommensteuerbescheide können nach Ablauf der sogenannten Festsetzungsfrist nicht mehr
geändert werden (Festsetzungsverjährung). Diese Frist beträgt normalerweise vier Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung abgegeben wurde. Sie Frist verlängert sich aber auf zehn
Jahre, wenn der Steuerzahler in eine Steuerstraftat verwickelt ist. Der Ablauf der Festsetzungsfrist kann
gehemmt werden, zum Beispiel im Fall einer Selbstanzeige oder einer Steuerfahndung, um dem
Finanzamt genügend Zeit zu geben, die entsprechende Steuer festzusetzen.

Die Ablaufhemmung beträgt bei Selbstanzeige ein Jahr: Die Finanzbehörde hat also ein Jahr mehr
Zeit, um einen neuen Steuerbescheid zu erlassen. Ermittelt die Steuerfahndung auf eigenen Verdacht hin,
bekommt sie so viel Zeit wie nötig, um die korrekten Besteuerungsgrundlagen herauszufinden. Dazu muss
sie allerdings rechtzeitig vor Ablauf der Festsetzungsfrist aktiv werden.  

Das Finanzgericht München (FG) musste nun darüber entscheiden, inwieweit die Vorschriften zur
Ablaufhemmung aufgrund einer Steuerfahndung mit denen zur Ablaufhemmung bei Selbstanzeige 
konkurrieren.

Die Steuerfahndung hatte 2007 aufgrund einer "Steuer-CD" erfahren, dass ein Ehepaar
Kapitaleinkünfte aus Vermögensanlagen bei der L-Bank ab 1996 nicht versteuert hatte. 2008 wurde
daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Fast zeitgleich erstattete das Ehepaar Selbstanzeige beim
Finanzamt und erklärte für 1996 und 1997 die Einkünfte von der L-Bank sowie weitere Einkünfte einer
S-Bank nach. Die Festsetzungsfrist der Steuerbescheide für 1996 und 1997 wäre Ende 2008 abgelaufen,
weil beide im Jahr 1998 ergangen waren.

Im Jahr 2010 erließ das Finanzamt geänderte Bescheide und unterwarf darin sowohl die
Kapitaleinkünfte von der L-Bank als auch die von der S-Bank der Einkommensteuer. Die Einkünfte aus
den Vermögensanlagen bei der S-Bank übernahm es dabei ungeprüft. Das Ehepaar legte Einspruch gegen
die Bescheide ein mit der Begründung, dass die Festsetzungsfrist bereits abgelaufen wäre. Strittig war
insbesondere die Frage, ob die Steuerbehörden rechtzeitig mit den Ermittlungen wegen
Steuerhinterziehung begonnen hatten oder ob das Ehepaar ihnen mit seiner Selbstanzeige zuvorgekommen 
war.

Das FG gab dem Ehepaar teilweise recht:

Für die selbst nacherklärten Einkünfte von der S-Bank hat das Finanzamt mit dem Erlass des
geänderten Bescheids in 2010 die um ein Jahr verlängerte Frist aus der Ablaufhemmung
versäumt. Daher dürfen diese Einkünfte, die nicht Gegenstand der Steuerfahndung waren, nicht
nachversteuert werden, da für sie bereits die Festsetzungsverjährung eingetreten ist. 
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Anders sieht es bei den Einkünften von der L-Bank aus. Hier hatten die Steuerfahnder
rechtzeitig vor Ablauf der zehnjährigen Festsetzungsfrist mit den Ermittlungsmaßnahmen begonnen und
damit den Ablauf der Frist wirksam gehemmt. Für diese Einkünfte war die Frist 2010 also noch nicht
abgelaufen, so dass sie vom Finanzamt nachversteuert werden konnten.

Die Ablaufhemmung aufgrund der Steuerfahndung konnte also nicht von der Ablaufhemmung
aufgrund der Selbstanzeige verdrängt werden.

Hinweis: Diese Entscheidung ist allerdings vorläufig. Der Fall muss abschließend noch durch den
Bundesfinanzhof (BFH) geklärt werden. Haben Sie in einem ähnlichen Fall beim Finanzamt
Einspruch eingelegt, können Sie auf das anhängige Verfahren hinweisen und beantragen, dass vor
einer Entscheidung in Ihrem Fall das BFH-Urteil abgewartet wird.

Quelle: FG München, Urt. v. 25.02.2016 - 13 K 2818/13, Rev. (BFH: VIII R 9/16)

Fundstelle: www.steuer-telex.de

Information für: alle

zum Thema: übrige Steuerarten
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